
Erst schwimmen . . 
.  
    und dann schlem-

men !? 

 

• Eintritt für alle Hunde nur mit gültigem Impfschutz lt. StiKo-Vet.! 
(Tollwut, Leptospirose, Staupe, HCC, Parvovirose, Zwingerhusten) 

• Der Hund muss gemeldet sein (bitte Nachweis vorlegen).  

• Eine Haftpflichtversicherung ist Voraussetzung. Der Halter ist für seinen 
Hund verantwortlich und haftet für Schäden oder Verunreinigungen.  

• Das Baden von „Herrchen“ und „Frauchen“ ist aus Gründen der Sicher-
heit und Hygiene nicht gestattet.  

• Den Hund nicht unbeaufsichtigt lassen.   

• Temperaturschocks vermeiden und den Hund an das Wasser gewöhnen.  

• Nicht mit vollem Hundemagen ins Wasser, um Schwächezustände zu ver-
meiden.  

• Den Hund im Wasser nicht verausgaben lassen und auf die Verfassung 
des Hundes achten.  

• Halsband beim Schwimmspaß besser ablegen, damit sich die Pfoten 
nicht darin verfangen.  

• Nach dem Schwimmspaß den Vierbeiner abtrocknen, um einen Sonnen-
brand zu vermeiden oder eine Auskühlung zu verhindern.  

• Gewerbliche Fotoaufnahmen sind nicht erlaubt und bedürfen einer ent-
sprechenden Genehmigung durch den Veranstalter.  

  


